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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zu Beginn möchte ich allen Bürgerinnen und Bürgern ein gutes, 
gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021 wünschen.

Die Marktgemeinderatssitzungen müssen nach den momen-
tanen Bestimmungen unter einer Stunde abgehalten werden. 
Deshalb werden die Punkte, die in der Sitzung behandelt wer-
den, in Videobesprechungen vorbereitet und diskutiert. In der 
offiziellen Sitzung wird dann nur noch abgestimmt und letzte 
Details besprochen. Die Bürgerviertelstunde entfällt bis auf 
Weiteres. Wenn Wünsche oder Anregungen von Bürgern auf-
genommen werden sollen, dann können diese gern vorab, per 
Telefon oder Mail, der Gemeindeverwaltung mitgeteilt werden.

Die Zeit zwischen den Jahren waren wir mit Sitzungen und Be-
sprechungen gut beschäftigt. Die Interessenten für das Bauge-
biet Hagafeld, die sich bereits einen Bauplatz reservieren lie-
ßen, haben eine Frist bekommen, um Ihre Kaufbereitschaft zu 
bestätigen. Es werden sicher auch noch im Herbst etliche Bau-
plätze zum Verkauf stehen. Wenn es dem einen oder anderen 
zu schnell oder zu kurzfristig ist, dann werden wir in einer ge-
meinsamen Absprache sicher eine gute Lösung finden.
Bleibt alle gesund!

Euer Bürgermeister Christoph Schmidt

Aus dem Marktgemeinderat

In der Sitzung am 07.12.2020 wurden 10 Tagesordnungs-
punkte behandelt.
• Der Nutzungsänderung einer ehemals landwirtschaftlich ge-

nutzten Hofstelle in der Badstraße wurde das gemeindliche 
Einvernehmen erteilt.

• Der Marktgemeinderat stimmte der Errichtung eines Einfa-
milienhauses mit Garage in der Eichenstraße zu und erteilte 
mehrere Befreiungen zum qualifizierten Bebauungsplanes 
„An der Veitsweiler Straße“.

• Der Markt Weiltingen plant in diesem Jahr das Baugebiet 
„Im Hagafeld“ zu erschließen. Der bei den Erschließungs-
maßnahmen anfallende überschüssige Bodenaushub soll 
ortsnah westlich des geplanten Baugebietes auf Teilflächen 
der Flurstücke Nr. 1632 und 1635 sowie auf dem gesamten 
Flurstück 1633 aufgefüllt werden. Die aufzufüllenden Flur-
stücke befinden sich im Eigentum des Markt Weiltingen und 
werden aktuell landwirtschaftlich als Wiesenflächen genutzt. 
Hierfür wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt und 
das Vorhaben wurde zur Genehmigung an das Landratsamt 
übergeben.

• Gegen den Planentwurf für den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan (VEP) „Sandäcker Nr. 2“ der Gemeinde Wilburgs-
tetten bestehen seitens des Markt Weiltingen keine Einwän-
de. Die Verwaltung wurde beauftragt alles Weitere zu veran-
lassen.

• Desweiteren hat der Marktgemeinderat keine Einwände ge-
gen den Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungs-
planes (FNP) der Stadt Wassertrüdingen.

• Für die Umsetzungsbegleitung der Projekte aus dem inte-
grierten ländlichen Entwicklungskonzept ILE hesselberg li-
mes ist für die zehn zusammengeschlossenen Gemeinden 
das Büro Neuland GmbH & Co. KG seit 01.03.2019 tätig. 
Der bisherige Vertrag läuft für zwei Jahre und endet am 
28.02.2021. Auch die Förderung durch das ALE ist auf die-
sen Zeitpunkt begrenzt. Der Marktgemeinderat stimmte der 
Fortführung der Umsetzungsbegleitung Integriertes Ländli-
ches Entwicklungskonzept (ILE) hesselberg limes mit weiter-
hin 20 Stunden pro Woche für weitere zwei Jahre durch das 
Büro Neuland GmbH & Co. KG zu.

• Die Hebesätze und Gebührenfestsetzungen für das Jahr 
2021 wurden nicht verändert. Die Grundsteuer A und B 
bleibt bei 550 % und der Gewerbesteuerhebesatz bei 340 
%. Die Hundesteuer beläuft sich auf 40 Euro je Hund, 300 
Euro für den ersten und 400 Euro für jeden weiteren Kampf-
hund. Die Kanalgebühren bleiben bei 3,22 € je m³ und die 
Grundgebühr pro Kontrollschacht bei 30,00 Euro jährlich.

Redaktionsschluss
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Weiltingen er-
scheint am Freitag, den 19.02.2021. Der Anzeigenschluss 
für diese Ausgabe ist am Freitag, 12.02.2021.

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung über 
die Festsetzung und Entrichtung der 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021
Letztmals ergingen wegen der Änderung des Hebesatzes zum 
01.01.2002 aufgrund der finanzamtlichen Messbescheide für 
alle wirtschaftlichen Einheiten generelle Grundsteuerbeschei-
de. Weitere Grundsteuerbescheide wurden und werden nach 
später folgenden finanzamtlichen Grundsteuermessbescheiden 
bekannt gegeben. Das gilt insbesondere bei Neu- und Nachver-
anlagung.
Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide 
für das Jahr 2021 wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des Grund-
steuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (Bundesgesetz-
blatt [BGBl.] I, Seite 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) die Grundsteuer für das Kalen-
derjahr 2021 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt.
Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen die keinen Grundsteu-
erbescheid für 2021 erhalten, im Kalenderjahr 2021 die gleiche 
Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2020 zu entrichten haben. 
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Mitteilungen der Verwaltungsgemeinschaft

Öffentliche Bekanntmachung 
zur Eintragsungsmöglichkeit von 
Übermittlungsperren nach dem 
Bundesmeldegesetz
Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, gegen einzel-
ne regelmäßig oder auf Anfrage durchzuführende Datenüber-
mittlungen der Meldebehörde Widerspruch zu erheben. Die 
nach bisherigem Meldegesetz (MeldeG) bereits eingetragenen, 
schutzumfanggleichen Übermittlungssperren bleiben bestehen, 
so dass in diesem Fall kein Handlungsbedarf besteht.

Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind gegeben:
• Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffentlich-rechtli-

che Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 3 Bundesmeldegesetz)
Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienangehöriger, 
die nicht derselben oder in keiner öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgemeinschaft sind, an die öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaften der anderen Familienangehörigen. Fami-
lienangehörige sind der Ehegatte oder Lebenspartner, min-
derjährige Kinder und die Eltern minderjähriger Kinder.
Der Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung von Da-
ten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige 
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft.

• Widerspruch gegen Datenübermittlungen an das Bundesamt 
für das Personalmanagement der Bundeswehr (§ 36 Abs. 2 
Bundesmeldegesetz) Zum Zweck der Übersendung von In-
formationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bun-
desamt für Personalmanagement der Bundeswehr jährlich 
bis 31.03. Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden.

• Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Parteien, Wäh-
lergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen im Zusam-
menhang mit Wahlen oder Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 Bun-
desmeldegesetz)
Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, Wäh-
lergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staat-
licher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberechtigten, soweit für deren 
Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.

• Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Mandatsträger, 
Presse und Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen (§ 50 
Abs. 5 Bundesmeldegesetz)
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Mandatsträ-
gern, Presse oder Rundfunk Auskünfte aus dem Melderegis-
ter über Alters- und Ehejubiläen. Altersjubiläen sind der 70., 
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburts-
tag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. und 
jedes folgende Ehejubiläum. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet 
ist, einzulegen.
Der Widerspruch eines Ehegatten wirkt auch für den ande-
ren Ehegatten.

• Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Adressbuch-
verlage für die Herausgabe von Adressbüchern (§ 50 Abs. 
5 Bundesmeldegesetz) Die Meldebehörden übermitteln auf 
Anfrage Adressbuchverlagen Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschrift zu allen Einwohnern, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die übermittelten Daten 
dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adres-
senverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Der Wi-
derspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betrof-
fene Person gemeldet ist, einzulegen.

Bürgerinnen und Bürger können die Übermittlungssperren unter 
Vorlage eines Identitätsdokuments bei der Verwaltungsgemein-
schaft Wilburgstetten, Bürgerbüro, Alte Schulstraße 8, 91634 
Wilburgstetten eintragen lassen (Öffnungszeiten: Montag – Frei-
tag 9-12:30 Uhr, Montag 14-16 Uhr, Mittwoch 14-18 Uhr), oder 
im Internet unter www.vg-wilburgstetten.de online beantragen.

Für diese treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für das Jahr 2021 zuge-
gangen wäre. Die Grundsteuer wird zu je ¼ ihres Jahresbe-
trages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021, vorbehaltlich 
einer anderen getroffenen Regelung, fällig. Die Grundsteuer-
bescheide und die Begründung hierzu können bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Wilburgstetten für den Markt Weiltin-
gen, Alte Schulstr. 8, 91634 Wilburgstetten, eingesehen wer-
den.

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen 
nach dem Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 
1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden, schrift-
lich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
ist der Widerspruch einzulegen bei der Verwaltungsgemein-
schaft Wilburgstetten, Alte Schulstr. 8, 91634 Wilburgstetten. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in an-
gemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann 
Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, Prome-
nade 24-28, 91522 Ansbach erhoben werden. 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein-
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt Weiltingen) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, die angefochtene öffentliche Festsetzung 
der Grundsteuer soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zu Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteilig-
ten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
ist die Klage beim Bayer. Verwaltungsgericht Ansbach, Prome-
nade 24-28, 91522 Ansbach zu erheben. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Markt Weiltingen) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, die angefochtene öffentliche Festsetzung 
der Grundsteuer soll in Abschrift beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de)

• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GV-
Bl 13/2007) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung. Für mehrere gemeinsame 
Adressaten eines Bescheids setzt die unmittelbare Klageer-
hebung die Zustimmung aller Betroffenen voraus.

• Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Markt Weiltingen
Weiltingen, 15.01.2021
gez.
Christoph Schmidt,
Erster Bürgermeister
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Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Marktgemeinderatssitzung ist am Montag, den 01. 
Februar 2021 um 19.30 Uhr.
Aus gegebenem Anlass finden die Sitzungen bis auf weiteres 
im evangelischen Gemeindehaus statt, um den Mindestabstand 
wahren zu können.
Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich ein, vor je-
der Sitzung in der Bürgerviertelstunde ihr Anliegen dem Markt-
gemeinderat vorzutragen. Grundsätzlich sind alle Sitzungen öf-
fentlich und jeder Bürger hat das Recht, an einer Sitzung als 
Zuhörer teilzunehmen.
Bauanträge und andere Anträge sind mindestens zehn Tage 
vor der Sitzung bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Nachrichten aus der Gemeinde

Wasserzweckverband Gebühren
Informationen des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Hesselberg-Gruppe
Das Gemeindegebiet Weiltingen wird durch den Zweckverband 
zur Wasserversorgung der Hesselberg-Gruppe mit Wasser 
versorgt. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Hesselberg-Gruppe hat in der Sitzung 
am 08.12.2020 beschlossen, den Kalkulationszeitraum um ein 
Jahr zu verlängern. Für das Jahr 2021 gelten damit die glei-
chen Gebühren wie 2020. Eine Neukalkulation der Wasserver-
brauchsgebühren ist im Herbst 2021 geplant.
Bei Störungen der öffentlichen Wasserversorgung ist das 
Wasserwerkspersonal unter der Bereitschaftshandy-Nr. 
0171/7411357 erreichbar.

Ermittlung der beitragspflichtigen 
Grundstücksflächen und beitragspflichtigen 
Geschossflächen
der angeschlossenen Grundstücke an die Entwässerungs-
einrichtung durch die Fa. Bitterwolf GmbH, Greding
Der Marktgemeinderat von Weiltingen hat zur Finanzierung 
der Entwässerungseinrichtung die Erhebung von Verbesse-
rungsbeiträgen beschlossen. Um eine größtmögliche Gerech-
tigkeit für die Berechnung dieser Beiträge zu schaffen, erfolgt 
eine aktuelle Bestandsaufnahme der beitragsrechtlich relevan-
ten Grundstücks- und Geschossflächen aller an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossenen Grundstücke im Marktge-
meindegebiet.
Der Markt Weiltingen hat in seiner Marktgemeinderatssitzung 
im Februar 2020 die Firma Kommunalberatung Bitterwolf GmbH 
aus Greding mit der Erhebung dieser Flächen beauftragt.
Zu den Aufgaben des Unternehmens zählen sowohl die Ermitt-
lung der Geschossflächen pro Anwesen als auch die Informa-
tion und Beratung der Eigentümer. Aus Gründen des Daten-
schutzes und der Vertraulichkeit ist es notwendig die Aufnahme 
der Flächen mit dem Eigentümer bzw. dem schriftlich Bevoll-
mächtigten durchzuführen.
Die Mitarbeiter des Kommunalunternehmens werden ab Febru-
ar 2021 im Marktgemeindegebiet unterwegs sein und mit den 
Eigentümern oder Bevollmächtigten Kontakt aufnehmen.
Mitte Januar 2021 werden die Eigentümer zudem mit einem 
Schreiben der Marktgemeinde über die weitere Vorgehenswei-
se informiert.
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage werden die Vermesser 
beim Betreten der Grundstücke die geltenden Hygieneregeln 
unbedingt beachten.
Die Verwaltung des Markt Weiltingen bittet die Eigentümer, die 
Ermittlung dieser Flächen zusammen mit den Vermessern des 
Kommunalunternehmens vorzunehmen um später fehlerhafte 
Aufmaße der Grundstücks- und der Geschossfläche zu vermei-
den. Die Begehungen der einzelnen Grundstücke erfolgen nur 
mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Eigentümer. (FH)

Adventskranz für den Marktbrunnen

Die Gemeinde Weiltingen bedankt sich bei der großen Buben-
jungschar unter der Leitung von Heidi Sandmeyer und Benni 
Kreuzer für den schönen Adventskranz an unserem Marktbrun-
nen. Das Team hat eine von Pfarrer Günter Niekel begründete 
Tradition weitergeführt. Sie trafen sich am 21.11. mit Arbeits-
handschuhen, Gartenscheren und natürlich Mundschutz und 
machten sich eifrig ans Werk. Anderthalb Stunden später war 
der Adventskranz gebunden. Zur Stärkung gab‘s für die Jungs 
Kinderpunsch.

Terminplanung 2021
Da coronabedingt kein Treffen für die Planung der Termine für 
2021 stattfinden konnte, bitten wir alle Vereine, ihre bereits fest-
stehenden Termine der Verwaltung des Rathauses mitzuteilen.

Bürgerservice

Öffnungszeiten
Markt Weiltingen
Schloßweg 11, 91744 Weiltingen
Tel. 09853 / 253, Fax: 09853 / 4297
E-Mail: info@weiltingen.de, Internet: www.weiltingen.de
Rathaus:
Montag, Donnerstag, Freitag:  .............  8:30 Uhr. – 12:30 Uhr
Mittwoch:  ...........................................  14:30 Uhr – 18:00 Uhr
Bürgermeistersprechstunde:
Mittwoch  ............................................  16:00 Uhr – 18:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Gemeindebücherei in der Grundschule:
Montag:  ..............................................  18:15 Uhr – 19:15 Uhr
Wertstoffhof:
Samstag:  .............................................  9:30 Uhr – 11:30 Uhr
Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten:
Bürgerbüro  .........................................  Tel. 09853/ 38 92 - 0
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:  ................................  9:00 Uhr – 12:30 Uhr
Montag:  ..............................................  14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Mittwoch:  ...........................................  14:00 Uhr – 18:00 Uhr

Abfall
Die gelben Säcke werden am Montag, 18.01.2021 und Mon-
tag, 15.02.2021 abgeholt. Die Papiertonne wird am Freitag, 
22.01.2021 und Freitag, 19.02.2021 geleert.
Die Problemabfallsammlung findet am Freitag, den 
12.02.2021 von 9.00 – 9.45 Uhr am Wertstoffhof statt.

Gemeindebücherei Weiltingen 
in der Grundschule

Unsere Bücherei bleibt bis auf weiteres ge-
schlossen.
Wir werden Sie im nächsten Mitteilungsblatt 
wieder aktuell informieren.
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Fotowettbewerb anlässlich des 
internationalen Frauentages
Am 8. März findet jedes Jahr der internationale Frauentag statt. 
Ein Tag an dem vor über 100 Jahren Frauen um ihr Wahlrecht 
und Gleichberechtigung kämpften.
Auch heute leisten Frauen jeden Tag großartiges!
„Frauenpower made im Landkreis Ansbach“ 
unter diesem Motto suchen wir nach Fotos zum Thema
„Frau/ Mädchen sein“.
Frauen sind stark und mutig, klug und schön, Kollegin, Che-
fin, Mutter, Kämpferin, Vorbild, Weggefährtin und Freundin - 
manchmal auch alles auf einmal! Was bewegt, interessiert und 
motiviert sie?

Das Foto kann alle Facetten der Weiblichkeit und deines Frau-
enbildes wieder spiegeln. Zeig uns deinen Blick. Wir freuen uns 
auf kreative Einsendungen mit passender Bildbeschreibung. 
Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger des Landkrei-
ses, es dürfen max. 2 Bilder eingereicht werden, am besten als 
JPEG und in Druckqualität (300 dpi).

Altersgruppe 
ab 15 Jahre - 25 Jahre

Altersgruppe ab 26 Jahren

Platz 1:
100 Euro Gutschein 
Brückencenter

Platz 1:
100 Euro Gutschein 
Brückencenter

Platz 2:
In-Ear Bluetooth Kopfhörer

Platz 2:
In-Ear Bluetooth Kopfhörer

Platz 3:
25 Euro Gutschein Buchhandel

Platz 3:
25 Euro Gutschein Buchhandel

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2021
Einsendungen bitte an: Gleichstellungsstelle@landratsamt-ans-
bach.de oder Komm.Jugendarbeit@landratsamt-ansbach.de

Nachrichten anderer Stellen und Behörden

PAMIRA-Sammelstellen
Die Sammelstellen und Termine 2021 zur Entsorgung von ge-
spülten und restentleerten Verpackungen von Pflanzenschutz-
mitteln und Flüssigdünger können im Internet unter www.PAMI-
RA.de eingesehen werden.

Barrierefreiheit
Das Thema „Barrierefreiheit“ geht jeden an: Menschen mit 
Behinderung, Senioren, aber auch Eltern mit Kinderwagen... 
Grundsätzlich gestaltet eine barrierefreie Umgebung das Leben 
aller Menschen – mit oder ohne Handicap – einfacher.
Aus diesem Grund hat das Landratsamt gemeinsam mit der 
Bayerischen Architektenkammer und unterstützt durch ein Me-
dien-Team der Hochschule Ansbach einen breit aufgestellten 
digitalen Beitrag mit wichtigen Informationen rund um das The-
ma „Barrierefreiheit“ erstellt. Der Beitrag, der unter www.fran-
kensein.de („Barrierefreiheit im Landkreis Ansbach“) zu finden 
ist, besteht u.a. aus Filmen, Podcasts, Interviews und Artikeln, 
in denen neben Betroffenen auch Einrichtungen und Personen 
des öffentlichen Lebens zu Wort kommen und von ihren Erfah-
rungen berichten. Der Beitrag ist informativ, unterhaltsam und 
vermittelt auf anschauliche Weise für jedermann Wissenswertes 
rund um das wichtige Thema „Barrierefreiheit“.
Bei Fragen zum Thema Barrierefreiheit wenden Sie sich gerne 
an die Ansprechpartnerin der Bayerischen Architektenkammer 
im Landkreis Ansbach, Frau Rupsch (rupsch@byak-barriere-
freiheit.de).
Ansbach, 07.12.2020
gez. Stefanie Regel
MBA Regionalmanagement
Regionalmanagerin
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Schulnachrichten

Übertritt Wirtschaftsschule
Informationen zum Übertritt
an die Staatliche Wirtschaftsschule Dinkelsbühl
für das Schuljahr 2021/2022
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
der für Februar 2021 geplante Informationsabend zum Übertritt 
in die 6., 7. und 10. Jahrgansstufe der Wirtschaftsschule kann 
nicht in der gewohnten Weise stattfinden. Wir laden deshalb al-
le Eltern, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler aus 
den Grundschulen, Mittelschulen (einschließlich M-Zug), Real-
schulen und Gymnasien herzlich ein, sich auf unserer Home-
page unter www.ws-dkb.de über die Wirtschaftsschule Dinkels-
bühl zu informieren. Dort finden Sie Auskünfte über Aufnahme-
modalitäten, Probeunterricht, Bildungsgang, Unterrichtsfächer, 
Ganztagesbetreuung, sowie berufliche und schulische Möglich-
keiten nach dem Wirtschaftsschulabschluss.
Sehr gerne stehen die Schulleitung und Beratungslehrkräfte für 
eine individuelle Beratung zur Verfügung. Vereinbaren Sie bitte 
unter der Tel.-Nr. 09851 57720 einen Termin dazu.
Ab Montag, 22. Februar 2021 können Anmeldungen für das 
Schuljahr 2021/2022 vorgenommen werden. Auf unserer 
Homepage finden Sie unter „Schulanmeldung“ den Link zur An-
meldung.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Wedler, OStR
Stellvertretender Schulleiter

Nachrichten aus dem Römerpark 
Ruffenhofen

Alte Schätze im neuen Glanz
Unser „Dukat“ LIMESEUM hat nochmal eine deutliche Aufwer-
tung erfahren. Durch weitere INFO-Stationen ist die lebendige 
Einrichtung zum Welterbe Limes noch wertvoller geworden. Ne-
ben weiteren Fundstücken gibt es spannende Einblicke in den 
römischen Alltag. Wenn es wieder möglich ist, werden Sie bei 
einem Besuch – am besten mit Führung – von unserer regiona-
len Perle begeistert sein. Herzlichen Dank an alle Verantwortli-
chen vom Team im „LIMESEUM“.

Walter Vitzthum
(Archäologischer Kreisheimatpfleger)

Eine Jury wertet die schönsten und kreativsten Bilder aus. Se-
xistische, rassistische, beleidigende etc. Einreichungen werden 
nicht berücksichtigt.
Urheberrecht:
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er uneingeschränkt jedes 
Verwertungsrecht an den eingereichten Bildern hat. Sind auf 
den Bildern Personen zu sehen, müssen diese damit einver-
standen sein, dass diese Bilder veröffentlicht werden. Die Bilder 
müssen frei von Rechten Dritter sein. 
Sollten dennoch Rechte von Außenstehenden geltend gemacht 
werden, so stellt der/die Teilnehmer/in den Landkreis von allen 
Ansprüchen frei. Jeder Teilnehmer räumt dem Landkreis Ans-
bach unentgeltlich die räumlich, zeitlich und inhaltlich uneinge-
schränkten Nutzungsrechte einschließlich der Bearbeitung, Ver-
vielfältigung und Berichterstattung ein. 
Es besteht kein Anspruch, dass das eingereichte Bild veröffent-
licht wird.
Wir freuen uns auf Dein Foto!
Ein gemeinsames Projekt der Gleichstellungsstelle und der 
Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Ansbach

Studieren in der Region
Infoveranstaltung „Regional Studieren 2021“
Interessierte junge Menschen haben die Möglichkeit am Diens-
tag, 9. Februar 2021 und am Donnerstag, 11. Februar 2021, 
von 13:30 bis 16:00 Uhr, online, alle wichtigen Informationen 
rund um das Studium - insbesondere hier in der Region - zu er-
fahren.
Mit dabei sind sechs Hochschulen aus der Region - die Hoch-
schulen Ansbach, Treuchtlingen und Weihenstephan-Triesdorf, 
die Evangelische und die Technische Hochschule aus Nürnberg 
sowie die Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Veranstaltung leider 
nicht wie in den letzten Jahren stattfinden. Wir haben zusam-
men mit den Hochschulen ein neues Live-Format entwickelt, 
das den Corona-Maßnahmen entspricht und dennoch einen 
direkten Kontakt zwischen Schüler*innen und Hochschul-
Vertreter*innen ermöglicht.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung unter 
0981/468-1030 bzw. unter www.regionalstudieren.de wird bis 
Montag, 25. Januar 2021, gebeten.

Renten und Soziales

Rentensprechtage
der Deutschen Rentenversicherung
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern hält zur Aufklä-
rung der versicherten Bevölkerung Rentensprechtage ab.
Diese finden in Dinkelsbühl von 08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr - 15.30 Uhr statt.

Die nächsten Rentensprechtage
03. März 2021
17. März 2021

Auf Grund der Corona-Vorgaben werden diese Termine evtl. 
kurzfristig abgesagt. Das steht zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht fest.
Der Sprechtag findet im Rathaus der Stadt Dinkelsbühl, Sprech-
zimmer des Rathauses im Erdgeschoss, 1. Zimmer links, Zim-
mer 0.02, statt.
Die Termine für die jeweiligen Sprechtage werden telefonisch 
unter 09851 / 902-123 oder im Rathaus der Stadt Dinkelsbühl, 
Zimmer 1.01, vergeben.
Bei der Terminvergabe bitte die Rentenversicherungsnummer 
und den Rentenversicherungsträger mitteilen. Damit Ihnen eine 
konkrete Auskunft erteilt werden kann, ist es dringend geboten 
sämtliche Rentenunterlagen mitzubringen. Bitte auch Personal-
ausweis bzw. Reisepass nicht vergessen.

Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit – einfach bequem 

ONLINE BUCHEN:  anzeigen.wittich.de
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Erscheinungsweise: monatlich freitags.
Verteilung: an alle erreichbaren Haushalte des  
Verbreitungsgebietes.

– Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der Erste Bürgermeister des Marktes Weiltingen, Christoph Schmidt 

oder seine Vertretung im Amt, Schlossweg 11,  
91744 Weiltingen. Tel. 09853/253; Fax 09853/4297;  
E-Mail: info@weiltingen.de; Internet: www.weiltingen.de

– Verantwortlich für den sonstigen redaktionellen Inhalt und 
den Anzeigenteil:

 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.
Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von 0,40 
EUR zzgl. Versandkostenanteil.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen und die z. Zt. gültige Anzeigenpreislis-
te. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer 
Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar ge-
fordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Scha-
denersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Gemäß Art. 8, Abs. 3 
des Bayerischen Pressegesetzes (BayPrG) wird darauf hingewiesen, 
dass Gesellschafter des Verlages letztlich sind: Edith Wittich-Scholl, 
Michael Wittich, Georgia Wittich-Menne und Andrea Wittich-Bonk.

Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
anzeigen.wittich.de

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de, wählen Ihren Ort aus
und geben Sie Ihre Kleinanzeige dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter je-
dem Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 5,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei
SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem 
Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/un-
ser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Ihre neue private Kleinanzeige

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN
DE

5-Zimmer-Wohnung in Musterhau-
sen zu vermieten. 90 qm, Zentral- 
heizung, Balkon, Dachterrasse, Kel-
lerabteil. Einbauküche mit E-Gerä-
ten vorhanden. Garten, Garage und 
kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/qm, 
zzgl. NK. Tel. 01234/567890

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bitte beachten: NICHT für Geschäftsanzeigen/Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße usw.)

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben
wittich.de/gruss

Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0

Kurz vor Annahmeschluss
laufen bei uns die Telefone heiß!☎Geben Sie Ihre Anzeige rechtzeitig vor Annahmeschluss auf
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Grippeschutz ist wichtiger denn je
(djd-mk). In der kalten Jahres-
zeit haben Grippeviren Hoch-
saison: Jedes Jahr werden etwa 
4 bis 16 Millionen Deutsche in-
fiziert. Typisch sind plötzliches 
hohes Fieber, ein starkes Krank-
heitsgefühl mit Kopf-, Hals- 
und Gliederschmerzen, Husten 
und Erschöpfung. In schweren 
Fällen kann es zu Lungen- oder 
Herzmuskelentzündungen und 
sogar zu tödlichen Verläufen 
kommen. Besonders gefährdet 
sind Risikogruppen wie Per-

sonen ab 60 Jahre, chronisch 
Kranke, Bewohner von Alten- 
und Pflegeheimen, medizi-
nisches Personal sowie Schwan-
gere ab dem zweiten Trimester. 
Ihnen empfiehlt die Ständige 
Impfkommission STIKO daher 
die Impfung mit einem Vier-
fachimpfstoff gegen Influenza. 
Das ist Pandemie-bedingt be-
sonders wichtig, um schwere 
Influenza-Verläufe zu verhin-
dern und Engpässe in Kranken-
häusern zu vermeiden.

Komfort ohne Hürden im Bungalow

(djd-k). Immer mehr Bauwillige 
begeistern sich für das Wohnen 
auf einer Ebene. Gründe dafür 
gibt es viele: Barrierefreiheit, Be-
quemlichkeit und Sicherheit in 
späteren Jahren oder die Varian-
tenvielfalt der Architektur - oft 
mit großen Tür- und Fenster-
fronten. Allerdings benötigt ein 
Bungalow häufig mehr Grund-
fläche als ein klassisches zweige-
schossiges Einfamilienhaus, was 
die Suche nach dem geeigneten 

Areal mitunter zur Geduldspro-
be macht. Hier kann ein erfah-
rener Baupartner entscheidende 
Unterstützung bieten. Beim 
familiengeführten Hausbauun-
ternehmen Roth-Massivhaus 
etwa gehört auch das zum Ser-
vice. Alle Bungalow-Haustypen 
des Herstellers erfüllen zudem 
höchste Ansprüche an Wohnge-
sundheit und Energieeffizienz. 
Mehr Infos gibt es unter www.
roth-massivhaus.de.

 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

-Anzeige-
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Rollladen

 Jalousien

Fliegengitter

 Markisen

Ihr regionaler Hersteller für

Frankenhofener Str. 2, 91744 Weiltingen 
Tel.: 0176-27265406, kontakt@andreas-stegner.de

Alles ums Holz
 Schreinermeister, Zimmerermeister, Restaurator 

Andreas Stegner

MACH MIT!MMMAAACCH MIT!
VORFREUDE...

URLAUB IN 
DER HEIMAT 

24 REISEMAGAZINE
VON DER OSTSEE 

BIS INS CHIEMGAU
Warum in die Ferne schweifen? 

Mecklenburger Seenplatte, Thüringen, 
Dübener Heide, Rhön, Mosel, Bernkastel-Keus, 

Hessen, Rennsteig, Sachsen uvm.  
warten darauf von Ihnen entdeckt zu werden. 
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Zum Beispiel
FRÄNKISCHE

SCHWEIZ
GÄSTEJOURNAL

Das Brot  
von NEBENAN. 
Das Brot
von NEBENAN.
Ihr nächster Job  
NEBENAN.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

  Jobs direkt aus Ihrer Umgebung
   Mobil optimierte Job-Ansicht –  

finden Sie Ihren Traumjob auch von unterwegs
   Arbeit, Ausbildungsplatz oder Minijob –  

alles in einem Portal!
   Einfacher und schneller Bewerbungsprozess –  

ganz egal, ob via E-Mail, Telefon oder auch per Post

t

Kostenlose  Jobsuche –  print & digital!

© conontrastwerkkssstsstataatt - sttock.ockk..adadobe.e.coommmm

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -35 / -17
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -13 / -20
anzeigen@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -13 / -20
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion  -25 / -31 
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

- Blätter N – Z  -27
reklamation@wittich-forchheim.de

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr


